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Zur Mehrwertsteuer 
ede Person, die selbständig eine berufliche 
Tätigkeit ausübt, ist grundsätzlich 
mehrwertsteuerpflichtig. Von der 

Mehrwertsteuer ausgeschlossen sind folgen-
de kulturbezogene Umsätze:   
- Dem Publikum erbrachte kulturelle 

Dienstleistungen wie Theater, musikali-
sche und choreographische Aufführun-
gen sowie Filmvorführungen, 
Zirkusveranstaltungen, Darbietungen von 
SchauspielerInnen, MusikerInnen, 
TänzerInnen und anderen ausübenden 
KünstlerInnen. 

- Kulturelle Dienstleistungen der Schrift-
stellerinnen und Komponistinnen sowie 
die Dienstleistungen von deren Verwer-
tungsgesellschaften. 

- Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen der 
Vereine. 

- Produktionsbeiträge und wiederkehren-
de Subventionen von Gemeinde, Kanton 
und Bund. 

- Umsätze im Bereich des Unterrichts so-
wie der Aus- und Fortbildung. 

Natürlich gibt es auch hier mehrere wich-
tige Ausnahmen, die steuerpflichtig sind. 
Ein knappes, ausführliches Info-Blatt zur 
Mehrwertsteuer im kulturellen Bereich 
kann bezogen werden beim Schweizer Mu-
sikrat, Tel: 064-22 94 23. 
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